
17ADFC PedaLeo 0220

Ziel 1: Sicherheit des Radverkehrs erhö
hen!

Maßnahme 1: Markierung von Fahrradfur
ten
Bis 2025 werden stadtweit alle Fahrradfurten 
an Einmündungen und Kreuzungen mar
kiert. An Stellen mit erhöhtem Gefährdungs
potenzial werden Furten rot eingefärbt oder 
auf andere Art (z. B. mit Piktogrammen) 
deutlich sichtbar markiert. Für die identifizier
ten Bereiche erarbeitet die Verwaltung Krite
rien zur Umsetzung.

Maßnahme 2: Jährlicher Bericht der 
Unfallkommission zu Fahrradunfällen
Die Verwaltung wird gebeten, mit der Unfall
kommission abzustimmen, dass diese jähr
lich in den Ausschüssen über ihre Arbeit be
richtet und nach Möglichkeit jährlich einen 
Bericht zu Analyse, Maßnahmen und Eva
luation der Maßnahmen vor den Haushaltbe
ratungen veröffentlicht. Dieser Bericht wird 
auf den Internetseiten der Stadt veröffent
licht.
Die Verwaltung prüft, in welcher Form spezi
fische Unfälle mit Beteiligung von Radfah
rern in höherer Anzahl untersucht werden 
können. 
Die Stadt setzt sich zur Senkung der Unfall
zahlen ehrgeizige, aber realistische Ziele.

Ziel 2: Attraktives Radverkehrsnetz schaf
fen

Maßnahme 3: Veloroutennetz planen und 
Radverkehrsnetz überarbeiten
Im Rahmen des Mobilitätsentwicklungsplans 
für Braunschweig ist eine Gesamtplanung 
eines Radverkehrsnetzes vorzustellen, das 
zum einen alle Stadtteile miteinander ver
netzt und zum anderen ein hochwertiges ra
diales Veloroutennetz beinhaltet, das die 
Stadtteile möglichst direkt an die Innenstadt 
anbindet.

Velorouten werden im Mobilitätsentwick
lungsplan definiert als besonders komforta
bel ausgebaute, für alle Altersgruppen sicher 
befahrbare, nummerierte, ausgeschilderte 
und durchgehende Routen für den Alltags
radverkehr. Die Planung fließt in Maßnahme 
8 ein.

Maßnahme 4: Qualitätsstandards von 
Radverkehrsanlagen
Die Radverkehrsanlagen werden systema
tisch auf Breite, Qualität und Sicherheit 
(gem. Maßnahme 6) analysiert. Die Analyse 
fließt in Maßnahme 8 ein.

Maßnahme 4.1: Geschützte Radfahrstrei
fen (Protected bike lanes)
Es ist zu prüfen, an welchen (Haupt)Stra
ßen mit mehreren Fahrstreifen pro Richtung 
oder sehr breiten Fahrbahnen die Anlage 
von geschützten Radfahrstreifen sinnvoll 
sein kann. Entsprechende Umsetzungsvor
schläge sind zu erarbeiten.

Maßnahme 5: Analyse zu bestehenden 
Hindernissen im Radverkehrsnetz
Bestehende Hindernisse im Radverkehrs
netz, auch solche für Lastenräder und Fahr
radanhänger, werden ermittelt. Hindernisse 
sind z. B. Umlaufsperren, zu kurze oder zu 
schmale Aufstellflächen und Laternenmas
ten. Die Analyse fließt in Maßnahme 12 ein.

Ziel 3: Radwege sicherer und komforta
bler machen

Maßnahme 6: Definition von einzuhalten
den Qualitätsstandards
Als „Braunschweiger Standard“ für neu zu 
bauende Radwege werden folgende anzu
strebende Abmessungen und Qualitätskrite
rien definiert:
• Fahrbahnbreite für Einrichtungsradwege 

mindestens 2,30 Meter;
• Fahrbahnbreite für Zweirichtungsradwege 

Ziele und Maßnahmenkatalog „Radverkehr in 
Braunschweig“

Hier dokumentieren wir im Wortlaut den Ziele und Maßnahmenkatalog, den der 
Rat der Stadt Braunschweig in seiner Sitzung am 14. Juli 2020 beschlossen hat.

aus: PedaLeo – Das Fahrradmagazin für Braunschweig #59 (Herbst 2020)
https://braunschweig.adfc.de/veroeffentlichung/pedaleo
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innerorts mindestens 3,20 Meter;
• Bauliche Trennung vom Kfz und Fußver

kehr;
• Höhengleichheit an Zufahrten und Einmün

dungen;
• Durchgängig ebener und leichtläufiger Be

lag ohne Bordsteinkanten im Verlauf.
Für Velorouten werden folgende anzustre
bende Qualitätskriterien definiert:
• Velorouten werden auf Radwegen, Fahr

radstraßen oder sonstigen in gleichem Ma
ße sicheren und komfortablen Straßen 
oder Wegen geführt.

• Die Ausweisung von Velorouten auf Rad
wegen im Bestand soll folgenden Mindest
maßen entsprechen: 2 Meter Breite bei 
Einrichtungsradwegen, 3 Meter Breite bei 
Zweirichtungsradwegen.

• Das Regelmaß ist mindestens mit dem 
Braunschweiger Standard anzusetzen.

• An Engstellen können Ausnahmen möglich 
sein.

Bei erforderlichen Abweichungen von diesen 
Zielwerten im Rahmen der notwendigen pla
nerischen Abwägung wird dies in den Be
schlussvorlagen über die Planung transpa
rent dargelegt und erläutert.

Maßnahme 6.1 Standard für Fahrradstra
ßen
Die Verwaltung entwickelt im Zusammenwir
ken mit den Radverbänden einen Standard 
für Fahrradstraßen in Braunschweig und 
setzt diesen um. Ziel ist dabei eine durch
gängige bessere Erkennbarkeit und Gestal
tung von Fahrradstraßen.
Die Verwaltung prüft bis 2021, ob die Ein
richtung von Vorfahrt für Fahrradstraßen an 
Knotenpunkten innerhalb zusammenhän
gender Streckenzüge möglich ist, und richtet 
diese ein. Die Verwaltung prüft bis 2021 die 
Minimierung des automobilen Durchgangs
verkehrs an jeder Fahrradstraße im Einzel
fall und setzt diese durch geeignete Maß
nahmen, bspw. Modalfilter (z. B. Poller) oder 
gegenläufige Einbahnstraßen, sowie durch 
entsprechende Beschilderung um.

Maßnahme 7: Radverkehrsführungen in 
Knotenpunkten
Radverkehrsführungen in Knotenpunkten 
werden auch in Zukunft in jedem Einzelfall 
unter Beachtung der örtlichen Verhältnisse 

und der einschlägigen Regelwerke, insbe
sondere der ERA und des neuen Braun
schweiger Standards, geplant. Dabei werden 
auch subjektive Sicherheitsbedürfnisse be
rücksichtigt. Auf Radfahrstreifen in Mittellage 
wird nach Möglichkeit verzichtet.

Maßnahme 8: Ausbauziel bis 2030
Für den Bau von Radverkehrsanlagen wer
den jährlich Haushaltmittel in ausreichendem 
Umfang bereitgestellt, um die hier definierten 
Ziele zu erreichen. Die Stadt baut bis 2030 
mindestens 35 Kilometer Radwege aus oder 
neu gemäß Braunschweiger Standard. Die 
Prioritäten werden in der Rahmenplanung 
festgelegt. Die Möglichkeiten, Fördermittel 
zu akquirieren, werden durch die Verwaltung 
professionell ausgeschöpft.

Maßnahme 8.1: Pilotprojekt für Velorou
ten und Ausbau der Uferstraße
Als Pilotprojekt für die Schaffung eines Velo
routennetzes mit Anbindung an die Innen
stadt wird eine geeignete Veloroute zeitnah 
errichtet. Außerdem wird in Anlehnung an 
den Veloroutenstandard die Uferstraße/Feu
erwehrstraße als attraktive Route für den 
Fuß und Radverkehr optimiert.

Maßnahme 8.2: Lückenschluss beim 
Fahrradstraßennetz entlang des Wallrings
Entlang des Wallrings ist ein Lückenschluss 
vorzunehmen, sodass ein geschlossener 
Ring für den Radverkehr um den Innenstadt
bereich entsteht. Dabei sind besonders die 
Übergänge zwischen den einzelnen Wall
straßen fahrradfreundlich zu gestalten.
Die Verwaltung soll dazu Vorschläge ausar
beiten und in den Gremien vorstellen.

Ziel 4: Bedarfsgerechte, sichere Radab
stellanlagen einrichten

Maßnahme 9: Mehr Fahrradabstellanla
gen an Bushaltestellen und städtischen 
Einrichtungen
Die Stadt stattet fortlaufend Bushaltestellen 
und städtische Einrichtungen in ausreichen
der Anzahl mit Fahrradständern aus. Dazu 
ermittelt die Verwaltung im Zusammenwirken 
mit der Braunschweiger VerkehrsGmbH den 
Bedarf an Fahrradabstellanlagen (auch wet
tergeschützt) an Haltestellen des ÖPNV und 

R
A

D
V

E
R

K
E

H
R



19ADFC PedaLeo 0220

an den städtischen Einrichtungen und er
stellt eine Planung dafür.
Die Modelle und der Anteil der Plätze für 
Lastenräder werden in Abstimmung mit den 
Radverbänden im Radverkehrskonzept fest
gelegt. Ein angemessener Anteil der Plätze 
ist in für Lastenräder und Fahrradanhänger 
geeigneter Form auszuführen.

Maßnahme 10: Mehr Fahrradabstellanla
gen in Wohngebieten
Die Stadt installiert fortlaufend auch in 
Wohngebieten Fahrradabstellanlagen (auch 
wettergeschützt). Gehwege und Grünflächen 
werden dafür nach Möglichkeit nicht einge
schränkt. Vorrangig werden freie befestigte 
Flächen oder PkwParkplätze genutzt. Die 
Stadtbezirksräte werden in die Planungen 
eingebunden.
Die Modelle und der Anteil der Plätze für 
Lastenräder werden in Abstimmung mit den 
Radverbänden im Radverkehrskonzept fest
gelegt. Ein angemessener Anteil der Plätze 
ist in für Lastenräder und Fahrradanhänger 
geeigneter Form auszuführen.

Ziel 5: Radwege ganzjährig sauber und 
nutzbar halten

Maßnahme 11: Verbesserungen bei Rad
wegereinigung und Winterdienst
Straßenreinigung und Winterdienst auf Rad
verkehrsanlagen erfolgen innerorts und au
ßerorts in hoher Qualität, aber differenziert 
nach Verkehrsbedeutung. Straßenbegleiten
de Radwege werden mit gleicher Priorität 
wie die danebenliegende Fahrbahn für den 
KfzVerkehr behandelt.
Es soll eine Priorisierung der Radwege in 
Reinigungsklassen erfolgen. Die interessier
te Öffentlichkeit und die Radverbände sind 
dabei nach Möglichkeit einzubinden.

Maßnahme 12: Qualitätsoffensive für 
Radwege
Mängel in Bausubstanz, planerischer Quali
tät und Fahrkomfort an Radverkehrsanlagen 
werden laufend erfasst. Gefahrenstellen 
werden unverzüglich beseitigt; weitere Män
gel sollen im Rahmen des Budgets innerhalb 
von sechs Monaten beseitigt werden.
Mängel sind alle Veränderungen, die den 
Radverkehr gefährden oder den Fahrkomfort 

einschränken.
Die ISEKMaßnahme R.26.1.2 „Qualitäts
offensive im Straßenbestand“ wird zunächst 
explizit für den Radverkehr gestartet.

Maßnahme 13: Fahrradverkehr an Bau
stellen verbessern
An Baustellen wird der Radverkehr (inkl. 
Lastenräder und Fahrradanhänger) nach 
Möglichkeit durch den Baustellenbereich ge
führt, selbst dann, wenn dieser für den Kfz
Verkehr voll gesperrt wird. Wenn dies aus
nahmsweise nicht möglich ist, werden dem 
Radverkehr sichere und zumutbare Umlei
tungen angeboten.

Ziel 6: Wartezeit an Ampeln verkürzen

Maßnahme 14: Anforderungsampeln für 
Radverkehr nach Möglichkeit abschaffen
Anforderungsampeln für den Radverkehr 
werden daraufhin überprüft, ob eine Freiga
be ohne Anforderung, eine automatische 
Detektion oder ein vorgezogener Anforde
rungstaster möglich und sinnvoll sind. Die 
Regellösung ist eine Freigabe ohne Anforde
rung.

Maßnahme 15: Optimierung der Ampel
schaltungen verkehrsträgerübergreifend
Die ISEKMaßnahme R.25.1.3 „Verkehrslen
kung neu aufstellen“ wird, u. a. mit Fokus auf 
den Radverkehr, gestartet. Diese Optimie
rung der Ampelschaltungen erfolgt verkehrs
trägerübergreifend, um zugleich auch den 
Fußverkehr zu fördern und den Stadtbahn 
und Busverkehr zu beschleunigen. Kombi
nierte Ampeln für Fuß und Radverkehr sol
len durch eine getrennte Schaltung vonein
ander ersetzt werden. Dies ermöglicht bei 
unveränderten Grünzeiten für Fußgänger 
längere Grünzeiten für Radfahrer.

Maßnahme 15.1: Unnötige Ampeln ver
meiden
Fußgängerquerungen über Radwege wer
den nach Möglichkeit mit Warteinseln so ge
staltet, dass eine Signalisierung für den 
Radverkehr nicht erforderlich ist.
Bei der Gestaltung von Knotenpunkten ist 
die Möglichkeit des freien Rechtsabbiegens 
für den Radverkehr stets zu prüfen und, wo 
möglich, baulich abzubilden. Der Fußverkehr 
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erhält bei dieser Lösung Warteflächen zwi
schen Radweg und Fahrbahn.

Ziel 7: Braunschweig für faires Miteinan
der im Straßenverkehr sensibilisieren

Maßnahme 16: Verstärktes Engagement 
für Verkehrssicherheit im Radverkehr
Die Stadt vergrößert ihr Engagement für 
Verkehrssicherheit im Radverkehr durch 
jährliche Berichte der Unfallkommission, wie 
in Maßnahme 2 beschrieben. Zusätzlich wird 
ein Budget für entsprechende Kampagnen 
der Mobilitätsverbände in Höhe von 8000 € 
im Jahr bereitgestellt.
Die Öffentlichkeitsarbeit der Stadt informiert 
regelmäßig mit Plakaten im öffentlichen 
Raum und unter Einsatz digitaler Mittel über 
Neuerungen und wenig respektierte oder be
kannte Regelungen in Verbindung mit dem 
Radverkehr und fordert zur allgemeinen ge
genseitigen Rücksichtnahme auf.

Maßnahme 16.1: Verbesserte Überwa
chung im Straßenverkehr
Widerrechtliches Verhalten, wie das Parken 
in Halteverbotsbereichen zum Beispiel an 
Einmündungen und das Falschparken an 
oder auf Rad und Gehwegen, soll zukünftig 
verstärkt geahndet werden. Dazu prüft die 
Verwaltung, mit welchen Maßnahmen eine 
verstärkte Überwachung des Verkehrs in 
Braunschweig auch außerhalb der Okerum
flut zum Beispiel durch den zentralen Ord
nungsdienst möglich ist, und stellt diese 
Maßnahmen vor der Umsetzung in den 
städtischen Gremien vor.

Maßnahme 17: Werbung für mehr Rad
verkehr
Die Stadt wirbt neben der Teilnahme am 
Stadtradeln zusätzlich jährlich mit einer ge
zielten Kampagne für das Radfahren und 
Multimodalität. Durch OnlineAngebote kann 
zudem gezielt für den Radverkehr geworben 
werden.

Maßnahme 18: Bürgerbeteiligung
Bei Themen von stadtweiter Relevanz in Be
zug auf den Radverkehr, wie z. B. der Stre
ckenführung oder der Planung von Velorou
ten, soll von der Verwaltung eine Beteiligung 
der Bürgerinnen und Bürger vorgesehen 

werden.

Maßnahme 19: Ausschöpfung von För
dermitteln
Bei allen Projekten ist zu prüfen, ob Förder
mittel des Landes, des Bundes oder der Eu
ropäischen Union zur Verfügung stehen und 
abgerufen werden können.
Die Verwaltung führt ein regelmäßiges För
dermittelscreening durch mit dem Ziel, per
spektivisch geplante Projekte vorzuziehen, 
wenn dafür eine Förderung möglich ist.

Maßnahme Z1: Automatische Radver
kehrszählung
Um verlässliche Daten für zahlreiche Maß
nahmen im Radverkehr zu erhalten, werden 
automatische Radverkehrszählungen durch
geführt. Dazu ist die Beschaffung einer aus
reichenden Zahl von Geräten erforderlich, 
die dauerhaft betrieben, gewartet und aus
gewertet werden. Vorzusehen sind drei feste 
Messstellen mit Displayanzeige und sechs 
verdeckte Messstellen, davon drei oder 
mehr in mobiler Ausführung.
Die Daten sollen zeitnah online zur Verfü
gung gestellt werden.

Maßnahme Z2: Konzepterstellung zur 
Umgestaltung von Innenstadtstraßen
Ein Konzept zur Reduktion der Flächen für 
den KfzVerkehr zugunsten von Rad und 
Fußverkehr in den Bereichen Bohlweg/Wen
denstraße, Steinweg, GeorgEckertStraße, 
Magniviertel, Hagenmarkt/Hagenbrücke/
Lange Straße, Güldenstraße, Sonnenstraße 
und Kalenwall ist zu erstellen.

Maßnahme Z3: Beleuchtung von Radwe
gen
Kritische Beleuchtungslücken im Radwege
netz sind zu identifizieren, und ein Pro
gramm zur mittelfristigen Beseitigung ist auf
zustellen. Die Beteiligung der Stadtbezirks
räte ist sicherzustellen.

Maßnahme Z4: LastenradFörderung
Das durch Ratsbeschluss für das Haushalts
jahr 2020 eingeplante Förderprogramm für 
Lastenräder im Umfang von 20.000 € pro 
Jahr soll verstetigt und nach Möglichkeit 
ausgeweitet werden.
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